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RS OGH 1972/3/15 1Ob28/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1972

Norm

ABGB §524

ABGB §848

Rechtssatz

Daß der Servitutsbelastete einen Weg, dessen Benützung dem Servitutsberechtigten eingeräumt wurde, nicht mehr

benötigt und auf dem dienenden Grundstück einen Getreideacker anlegen will, kann einen Anspruch auf Unterlassung

der Ausübung des Wegerechtes nicht begründen.
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1 Ob 28/72
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